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Gesetz 

über das Verfahren bei Volksinitiative, 
Volksbegehren und Volksentscheid 

(VIVBVEG); 
Bekanntmachung der Neufassung

Vom 1. Oktober 2004

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes zur Änderung
des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative,
Volksbegehren und Volksentscheid vom 21. Juli 2004 (GV.
NRW. S. 408) wird nachstehend der Wortlaut des Geset-
zes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren
und Volksentscheid (VIVBVEG) in der ab dem 29. Okto-
ber 2004 geltenden Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung berücksichtigt

1. das Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative,
Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2002 (GV.
NRW. S. 130)

2. Artikel 11 des Gesetzes zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung und zur Änderung anderer
Gesetze vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766)

3. das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Ver-
fahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volks-
entscheid vom 21. Juli 2004 (GV. NRW. S. 408).

Düsseldorf, den 1. Oktober 2004

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Fritz  B e h r e n s

Gesetz 
über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren 

und Volksentscheid (VIVBVEG)
in der Fassung der Bekanntmachung

vom 1. Oktober 2004

I.

Volksinitiative

§ 1

(1) Die Absicht, Unterschriften für eine Volksinitiative
zu sammeln, ist schriftlich dem Innenministerium anzu-
zeigen. Die Anzeige muss die Angaben nach Absatz 3 Nr.
1 enthalten und die Vertrauenspersonen nach Absatz 3
Nr. 3 benennen. Das Innenministerium teilt den Vertrau-
enspersonen mit, ob rechtliche Bedenken bestehen, und
berät sie bezüglich des weiteren Verfahrens. Über die
beabsichtigte Volksinitiative unterrichtet das Innenmi-
nisterium den Landtag und die Landesregierung.

(2) Der Antrag auf Behandlung der Volksinitiative im
Landtag ist schriftlich an die Präsidentin oder den Präsi-
denten des Landtags zu richten.

(3) Der Antrag muss enthalten

1. a) die genaue Umschreibung des Gegenstandes der
politischen Willensbildung, mit dem sich der Land-
tag befassen soll, oder

b) einen ausgearbeiteten und mit Gründen versehenen
Gesetzentwurf unter Angabe der voraussichtlich
entstehenden Kosten;

2. die persönliche und handschriftliche Unterschrift von
mindestens 0,5 vom Hundert der Stimmberechtigten
(§ 1 des Landeswahlgesetzes), die bei Eingang des
Antrags nicht älter als ein Jahr sein darf. Stimmbe-
rechtigte, die des Schreibens oder Lesens unkundig
sind oder durch körperliches Gebrechen an der Ein-
tragung gehindert sind, können sich zur Eintragung
der Hilfe einer anderen Person bedienen. § 13 Abs. 4
Satz 2 und 3, Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend;

3. die Benennung einer Vertrauensperson und einer stell-
vertretenden Vertrauensperson, die ermächtigt sind,
die Antragstellerinnen und Antragsteller bei allen mit

der Volksinitiative zusammenhängenden Geschäften
zu vertreten. Fehlt diese Benennung, so gilt die Person,
die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson,
und diejenige, die als zweite unterzeichnet hat, als
stellvertretende Vertrauensperson. Erklärt bei einem
Antrag gemäß Absatz 1 mehr als die Hälfte der Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner schriftlich, dass die
Vertrauensperson oder die stellvertretende Vertrau-
ensperson durch eine andere Person ersetzt werden
soll, so tritt diese an die betreffende Stelle, sobald die
Erklärung der Präsidentin oder dem Präsidenten des
Landtags zugegangen ist;

4. den Hinweis, dass die Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner sowie die Vertrauenspersonen die erhobenen
personenbezogenen Daten nur für das Verfahren der
Volksinitiative nutzen.

(4) Neben der Unterschrift sind Familienname, Vorna-
men und Anschrift (Hauptwohnung) jeder Unterzeichne-
rin und jedes Unterzeichners sowie der Tag der Unter-
schriftsleistung in deutlich lesbarer Form anzugeben. Ein
Zusatz oder Vorbehalt ist unzulässig. Das Stimmrecht
jeder Antragstellerin und jedes Antragstellers darf nur
einmal ausgeübt werden. Es ist durch eine Bestätigung
nachzuweisen, die von der Gemeinde der Hauptwohnung
unentgeltlich erteilt wird.

(5) Für den Antrag sind Unterschriftsbögen zu ver-
wenden, die den Absätzen 3 und 4 sowie den durch
Rechtsverordnung nach § 33 erlassenen Vorschriften ent-
sprechen.

(6) Ungültig sind Eintragungen, wenn

1. sie nicht in einem den Vorschriften entsprechenden
Unterschriftsbogen erfolgt sind,

2. die Eintragungen gegen Absatz 3 Nr. 2 oder Absatz 4
verstoßen oder

3. die Bestätigung des Stimmrechts (Absatz 4 Satz 4)
fehlt oder unrichtig ist.

(7) Die Beschaffung der Unterschriftsbögen ist Sache
derjenigen, die die Volksinitiative verfolgen. Die Kosten,
die bis zum Eingang des Antrags bei der Präsidentin oder
dem Präsidenten des Landtags anfallen, tragen die
Antragstellerinnen und Antragsteller.

§ 2

(1) Die Vertrauenspersonen können den Antrag bis zur
Veröffentlichung der Entscheidung über die Zulässigkeit
der Volksinitiative (§ 4 Abs. 2) gemeinsam durch hand-
schriftlich unterzeichnete Erklärung gegenüber der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Landtags zurückneh-
men.

(2) Als Rücknahme gilt auch die schriftliche Zurück-
ziehung so vieler Unterschriften, dass die Zahl der ver-
bleibenden Unterschriften hinter der Mindestzahl von
0,5 vom Hundert der Stimmberechtigten (Artikel 67a
Abs. 2 Satz 1 der Landesverfassung) zurückbleibt.

§ 3

Die Volksinitiative ist unzulässig, wenn 

1. sie den Anforderungen des Artikels 67a Abs. 1 der
Landesverfassung oder den Antragsvoraussetzungen
nach § 1 nicht entspricht oder

2. der Landtag sich innerhalb der letzten zwei Jahre vor
der Antragstellung aufgrund einer Volksinitiative mit
einem sachlich gleichen Gegenstand der politischen
Willensbildung befasst hat.

§ 4

(1) Der Landtag entscheidet innerhalb von drei Mona-
ten nach Eingang des Antrags, ob die Voraussetzungen
nach den §§ 1 Abs. 2 bis 5 und 3 erfüllt sind. Als für die
Berechnung nach Artikel 67a Abs. 2 Satz 1 der Landes-
verfassung erforderliche Gesamtzahl der Stimmberech-
tigten gilt die bei der letzten Landtagswahl amtlich fest-
gestellte Anzahl aller Wahlberechtigten. Erfüllt der
Antrag die Voraussetzungen, ist die Volksinitiative mit
der stattgebenden Entscheidung des Landtags rechts-
wirksam zustande gekommen.
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(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 Satz 1 ist durch
die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtags den
Antragstellerinnen und Antragstellern zuzustellen und
im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen öffentlich bekannt zu machen. Wird der
Antrag auf Behandlung der Volksinitiative als unzulässig
zurückgewiesen, ist die Entscheidung zu begründen.

(3) Enthält der Antrag behebbare Verstöße gegen § 1,
ist den Antragstellerinnen und Antragstellern eine ange-
messene Frist, höchstens jedoch ein Monat, zur Beseiti-
gung der Mängel zu gewähren. Satz 1 gilt nicht für feh-
lende Unterschriften. Nach Ablauf der Frist können
Mängel nicht mehr behoben werden. 

(4) Hat der Antrag nicht die erforderliche Zahl von
Unterschriften nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 erreicht, kann der
Landtag ihn mit gemeinsamer Zustimmung der Vertrau-
enspersonen an den Petitionsausschuss des Landtags
überweisen.

(5) Der Landtag hat die Volksinitiative innerhalb von
drei Monaten nach ihrem Zustandekommen abschließend
zu behandeln. Die Vertrauenspersonen sind von den
zuständigen Ausschüssen des Landtags anzuhören. Ein
Beschluss des Landtags ist durch die Präsidentin oder
den Präsidenten des Landtags den Antragstellerinnen
und Antragstellern zuzustellen und im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen öffent-
lich bekannt zu machen.

§ 5

Wird der Antrag auf Behandlung der Volksinitiative als
unzulässig zurückgewiesen, können die Antragstellerin-
nen und Antragsteller innerhalb einer Frist von einem
Monat nach der Zustellung der Entscheidung den Verfas-
sungsgerichtshof anrufen.

II.
Volksbegehren

§ 6

(1) Stimmberechtigte (§ 1 des Landeswahlgesetzes),
die ein Volksbegehren nach Artikel 68 der Landesverfas-
sung stellen wollen, haben sich in Listen einzutragen, die
von den Gemeindebehörden auszulegen sind, nachdem
die Auslegung zugelassen ist.

(2) § 1 Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 7

(1) Der Antrag auf Zulassung der Listenauslegung ist
schriftlich an das Innenministerium zu richten. Er bedarf
der Unterschrift von mindestens 3.000 Stimmberechtig-
ten. § 1 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 und § 13 Abs. 4 Satz 2 und 3,
Abs. 3 Satz 3 gelten entsprechend. Das Stimmrecht jeder
Unterzeichnerin und jedes Unterzeichners ist durch eine
Bestätigung ihrer oder seiner Gemeinde nachzuweisen. 

(2) In dem Antrag sollen eine Vertrauensperson und
eine stellvertretende Vertrauensperson benannt werden,
die ermächtigt sind, die Antragstellerinnen und Antrag-
steller bei allen mit dem Volksbegehren zusammenhän-
genden Geschäften zu vertreten. Fehlt diese Benennung,
so gilt die Person, die als erste unterzeichnet hat, als Ver-
trauensperson, und diejenige, die als zweite unterzeich-
net hat, als stellvertretende Vertrauensperson.

(3) Erklärt bei einem Antrag gemäß Absatz 1 mehr als
die Hälfte der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner
schriftlich, dass die Vertrauensperson oder die stellver-
tretende Vertrauensperson durch eine andere Person
ersetzt werden soll, so tritt diese an die betreffende
Stelle, sobald die Erklärung dem Innenministerium zuge-
gangen ist.

§ 8

Der Antrag muss den ausgearbeiteten und mit Grün-
den versehenen Gesetzentwurf unter Angabe der voraus-
sichtlich entstehenden Kosten enthalten. Die Zulassung
ist zu versagen, wenn einem sachlich gleichen Antrag
innerhalb der letzten zwei Jahre stattgegeben worden ist
oder wenn der Gesetzentwurf ein Rechtsgebiet betrifft,

das nach den Bestimmungen des Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutschland nicht zur gesetzgeberischen
Zuständigkeit der Länder gehört. Über Finanzfragen,
Abgabengesetze und Besoldungsordnungen ist ein Volks-
begehren nicht zulässig.

§ 9

Die Zulassungsentscheidung kann bis auf die Dauer
von sechs Monaten seit Eingang des Antrages durch
Bescheid der Landesregierung ausgesetzt werden, wenn
innerhalb eines Monats seit Eingang der beantragte
Gesetzentwurf beim Landtag eingebracht ist.

§ 10

(1) Das Innenministerium prüft, ob die Voraussetzun-
gen der §§ 7 und 8 erfüllt sind. Zum Ergebnis seiner Prü-
fung hört es die Vertrauensperson oder die stellvertre-
tende Vertrauensperson an. Die Landesregierung ent-
scheidet über den Antrag auf Zulassung und teilt ihre
Entscheidung der Vertrauensperson und nachrichtlich
der stellvertretenden Vertrauensperson (§ 7 Abs. 2) mit;
die ablehnende Entscheidung muss begründet sein. Falls
die Landesregierung nicht innerhalb sechs Wochen oder
der in § 9 vorgesehenen Aussetzungsfrist entscheidet, ist
dem Antrag stattzugeben.

(2) Den Vertrauenspersonen steht das Recht zu, gegen
eine ablehnende Entscheidung binnen eines Monats nach
Zustellung der Entscheidung Beschwerde beim Verfas-
sungsgerichtshof einzulegen.

§ 11

(1) Wird dem Antrag stattgegeben, so gibt das Innen-
ministerium unverzüglich die Zulassung der Listenausle-
gung unter inhaltlicher Angabe des Gegenstandes des
Volksbegehrens und unter Mitteilung des Namens und
der Anschrift der Vertrauenspersonen im Ministerialblatt
für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt.

(2) Die Vertrauenspersonen können den Antrag bis zu
dieser Veröffentlichung gemeinsam durch handschriftlich
unterzeichnete Erklärung gegenüber dem Innenministe-
rium zurücknehmen.

(3) Als bis zur Veröffentlichung nach Absatz 1 zuläs-
sige Rücknahme gilt auch die schriftliche Zurückziehung
so vieler Unterschriften, dass die Zahl der verbleibenden
Unterschriften hinter der Mindestzahl des § 7 Abs. 1
zurückbleibt.

§ 12

(1) Die Beschaffung der Eintragungslisten sowie der
Nachtragslisten und ihre Versendung ist Sache derjeni-
gen, die das Volksbegehren verfolgen. Die Form der Ein-
tragungs- und Nachtragslisten wird durch die Durchfüh-
rungsbestimmungen geregelt.

(2) Die Gemeinden sind verpflichtet,

1. vorschriftsmäßige Eintragungslisten innerhalb von
vier Wochen nach der Veröffentlichung der Zulas-
sungsentscheidung im Ministerialblatt für das Land
Nordrhein-Westfalen entgegenzunehmen und

2. während der fünften bis zwölften Woche nach der Ver-
öffentlichung für die Eintragung auszulegen.

Eintragungslisten, die nicht innerhalb der vorgenannten
Frist von vier Wochen den Gemeinden zugehen, werden
nicht ausgelegt.

(3) Die Eintragung ist innerhalb der üblichen Amts-
stunden oder zu anderen mit den Antragstellerinnen und
Antragstellern oder ihren Beauftragten zu vereinbaren-
den Tageszeiten und an Sonntagen zu besonders festzu-
setzenden Stunden zuzulassen.

(4) Die Eintragungslisten sind in Gemeinden bis
100.000 Einwohner mindestens an einer Stelle, in
Gemeinden über 100.000 Einwohner mindestens an zwei
Stellen für die Eintragung auszulegen. 

(5) Die Eintragungslisten sind nach Bestimmung des
Innenministeriums an nicht mehr als vier der in die Ein-
tragungsfrist fallenden Sonntage in einem zusammen-
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hängenden Zeitraum von mindestens vier Stunden aus-
zulegen.

(6) Beginn und Ende der Eintragungsfrist nach Absatz
2 Satz 1 Nr. 2 bestimmt das Innenministerium. In einzel-
nen Fällen kann es die Fristen des Absatzes 2 verlängern.

§ 13

(1) Eintragungsberechtigt ist, wer am Tage der Eintra-
gung zum Landtag wahlberechtigt ist oder bis zum letz-
ten Tag der Eintragungsfrist wahlberechtigt wird.

(2) Zur Eintragung wird zugelassen, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist, es sei denn, dass sie oder er
das Stimmrecht verloren hat.

(3) Stimmberechtigte können auch auf einem Eintra-
gungsschein ihre Unterstützung des Volksbegehrens
erklären, sofern sie den Eintragungsschein der Gemeinde
des Wohnorts so rechtzeitig übersenden, dass er dort spä-
testens am letzten Tag der Eintragungsfrist innerhalb der
Auslegungszeit für die Eintragungslisten eingeht. Auf
dem Eintragungsschein haben die Stimmberechtigten
gegenüber der Gemeindebehörde an Eides statt zu versi-
chern, dass die Erklärung der Unterstützung des Volks-
begehrens von ihnen persönlich abgegeben worden ist.
Die Gemeindebehörde ist zur Abnahme einer solchen
Versicherung an Eides statt zuständig; insoweit gilt sie
als Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

(4) Stimmberechtigte, die des Schreibens oder Lesens
unkundig sind oder durch körperliches Gebrechen gehin-
dert sind, den Eintragungsschein zu unterzeichnen, kön-
nen sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Auf
dem Eintragungsschein hat die oder der Stimmberech-
tigte oder die Hilfsperson gegenüber der Gemeindebe-
hörde an Eides statt zu versichern, dass die Erklärung
der Unterstützung des Volksbegehrens persönlich oder
gemäß dem erklärten Willen der oder des Stimmberech-
tigten abgegeben worden ist. Absatz 3 Satz 3 gilt entspre-
chend.

§ 14

Einen Eintragungsschein stellt die Gemeinde des
Wohnorts den Stimmberechtigten auf ihren Antrag nach
Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis
zum Ende der siebten Woche der Eintragungsfrist aus.

§ 15

(1) Gegen die Ablehnung der Entgegennahme von Ein-
tragungslisten steht den Vertrauenspersonen oder ihren
Beauftragten, gegen die Ablehnung der Zulassung zur
Eintragung und gegen die Versagung eines Eintragungs-
scheins den Betroffenen die Beschwerde zu. Die
Beschwerde ist bei der Gemeinde anzubringen. Will die
Gemeinde der Beschwerde selbst abhelfen, so hat sie dies
binnen einer Woche zu tun; andernfalls hat sie die
Beschwerde mit den Vorgängen und ihrer Stellungnahme
innerhalb dieser Frist an die Beschwerdebehörde abzuge-
ben. Die Beschwerde gilt als abgelehnt, wenn die
Beschwerdebehörde nicht binnen zwei Wochen nach Ein-
legung der Beschwerde über diese entschieden hat.
Beschwerdebehörde ist die zuständige kommunale Auf-
sichtsbehörde.

(2) Ergeht eine der Beschwerde stattgebende Entschei-
dung erst während oder nach Ablauf der Eintragungs-
frist, so ist die Eintragungsliste, deren Entgegennahme
abgelehnt war, entsprechend länger zur allgemeinen Ein-
tragung auszulegen oder sind die Eintragungsberechtig-
ten entsprechend länger zur Eintragung zuzulassen. In
einem während der Eintragungsfrist auf Beschwerde
erteilten Eintragungsschein ist der Zeitpunkt, bis zu dem
die Eintragung zulässig ist, zu vermerken.

§ 16

(1) Die Eintragung geschieht eigenhändig.

(2) Erklären Eintragungsberechtigte, dass sie nicht
schreiben können, so ist die Eintragung von Amts wegen
unter Vermerk dieser Erklärung zu bewirken.

§ 17

(1) Ungültig sind Eintragungen, die

1. nicht eigenhändig geschehen sind,

2. die Identität oder den Willen der Person nicht zwei-
felsfrei erkennen lassen,

3. von nicht eintragungsberechtigten Personen herrüh-
ren,

4. an der Eintragungsstelle nicht in vorschriftsmäßige
Eintragungslisten gemacht sind,

5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthalten,

6. mehrfach vorgenommen werden oder

7. nicht rechtzeitig erfolgt sind.

(2) Eintragungen in Eintragungsscheinen sind ungül-
tig, wenn

1. der Eintragungsschein ungültig ist,

2. die Eintragungen nicht Absatz 1 Nr. 1 bis 3 und 5 bis
7 entsprechen oder

3. die Erklärung der Unterstützung des Volksbegehrens
oder die Versicherung an Eides statt auf dem Eintra-
gungsschein nicht unterschrieben ist.

§ 18

(1) Nach Ablauf der Eintragungsfrist und, falls Ein-
tragungslisten erst nach Beginn der Frist auf Beschwerde
entgegengenommen sind (§ 15 Abs. 2), nach Ablauf der
Nachfrist schließen die Gemeindebehörden die Eintra-
gungslisten ab und senden sie unverzüglich an die Lan-
deswahlleiterin oder den Landeswahlleiter ab.

(2) Nach Ablauf der Eintragungs- oder Nachfrist auf
Beschwerde zugelassene Eintragungsberechtigte haben
ihre Eintragung in einem Nachtrag zur Eintragungsliste
zu bewirken; Absatz 1 findet auf die Nachtragsliste
Anwendung.

§ 19

(1) Der Landeswahlausschuss (§ 9 des Landeswahlge-
setzes) stellt die Gesamtsumme der rechtzeitig geschehe-
nen gültigen Eintragungen fest.

(2) Die Landesregierung prüft, ob das Volksbegehren
rechtswirksam zustande gekommen ist.

§ 20

(1) Die Landesregierung veröffentlicht das Ergebnis
der Prüfung spätestens drei Wochen nach Abschluss des
Volksbegehrens im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Die Landeswahlleiterin oder der Lan-
deswahlleiter stellt es den Vertrauenspersonen zu.

(2) Erklärt die Landesregierung das Volksbegehren für
nicht rechtswirksam zustande gekommen, so sind die
Vertrauenspersonen berechtigt, binnen eines Monats seit
Zustellung die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs
zu beantragen. Der Antrag kann nur darauf gestützt wer-
den, dass die vorgeschriebene Zahl der Unterschriften
erreicht sei, oder dass bei der Vorbereitung oder der
Durchführung des Volksbegehrens Unregelmäßigkeiten
vorgekommen seien, die das Ergebnis entscheidend
beeinflusst hätten. Der Verfassungsgerichtshof entschei-
det nach mündlicher Verhandlung durch Urteil.

§ 21

Ist das Volksbegehren zustande gekommen, so hat die
Landesregierung es unter Darlegung ihres Standpunkts
unverzüglich dem Landtag zu unterbreiten.

III.
Volksentscheid

§ 22

(1) Ein Volksentscheid findet statt,

1. wenn einem rechtswirksamen Volksbegehren vom
Landtag nicht entsprochen worden ist,
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2. wenn die Landesregierung von ihrem Recht (Artikel 68
Abs. 3 und Artikel 69 Abs. 3 der Landesverfassung),
einen Volksentscheid herbeizuführen, Gebrauch
macht,

3. wenn der Landtag von seinem Recht Gebrauch macht,
die Zustimmung zu einer begehrten Änderung der Ver-
fassung durch Volksentscheid herbeizuführen (Artikel
69 Abs. 3 der Landesverfassung).

(2) Der Landtag hat innerhalb von zwei Monaten seit
der Unterbreitung darüber abzustimmen, ob der dem
Volksbegehren zugrunde liegende Gesetzentwurf unver-
ändert zum Gesetz erhoben werden soll (Nummer 1).
Fasst der Landtag innerhalb der vorgesehenen Frist kei-
nen Beschluss, so gilt dies als Ablehnung.

§ 23

(1) Die Landesregierung entscheidet im Falle des § 22
Abs. 1 Nr. 1, ob dem Volksbegehren entsprochen ist. Das
Innenministerium teilt die Entscheidung der Vertrauens-
person und nachrichtlich der stellvertretenden Vertrau-
ensperson (§ 7 Abs. 2) mit.

(2) Den Vertrauenspersonen steht gegen eine Entschei-
dung, dass dem Begehren entsprochen sei, das Recht zu,
durch eine binnen eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung beim Innenministerium anzubringende Beschwerde
die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs anzurufen.

§ 24

(1) Gegenstand des Volksentscheids ist

1. wenn es sich um ein Volksbegehren nach Artikel 68
Abs. 1 der Landesverfassung handelt, das begehrte
Gesetz und, falls der Landtag aus Anlass des Begeh-
rens ein abweichendes Gesetz beschlossen hat, die
Frage, ob das begehrte an die Stelle des beschlossenen
Gesetzes treten soll,

2. ein von der Landesregierung eingebrachtes, vom
Landtag jedoch abgelehntes Gesetz (Artikel 68 Abs. 3
der Landesverfassung),

3. Einholung der Zustimmung zu einer durch den Land-
tag oder die Landesregierung begehrten Änderung der
Verfassung.

(2) Haben mehrere Volksbegehren nach Artikel 68 der
Landesverfassung über denselben Gegenstand dem
Landtag vorgelegen und hat der Landtag einem der
Begehren entsprochen, so ist für jeden der anderen
begehrten Gesetzentwürfe die Frage dem Volksentscheid
zu unterbreiten, ob er an die Stelle des vom Landtag auf
das erste Begehren beschlossenen Gesetzes treten soll.

§ 25

(1) Die Landesregierung bestimmt den Abstimmungs-
tag und veröffentlicht ihn sowie den Gegenstand des
Volksentscheids und den Aufdruck des Stimmzettels im
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen. Das Innenministerium sorgt für eine ausrei-
chende weitere Veröffentlichung. Zwischen der Veröf-
fentlichung des Gegenstands des Volksentscheids und
dem Abstimmungstag muss mindestens eine Frist von
einem Monat liegen.

(2) Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt.

§ 26

Die Stimme lautet nur auf ,,Ja“ oder ,,Nein“.

§ 27

(1) Der Landeswahlausschuss stellt das Gesamtergeb-
nis der Abstimmung fest.

(2) Bei Gleichheit der Stimmen für die Bejahung und
Verneinung einer Frage gilt die Frage als verneint.

§ 28

(1) Das Innenministerium veröffentlicht das festge-
stellte Abstimmungsergebnis unverzüglich im Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen.

(2) Das Abstimmungsergebnis kann durch Beschwerde
beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. Die
Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Veröffentli-
chung einzureichen. Auf die Beschwerde und das Verfah-
ren finden die Vorschriften des Wahlprüfungsgesetzes
entsprechende Anwendung.

§ 29

Ein durch Volksentscheid zustande gekommenes
Gesetz ist von der Landesregierung unverzüglich auszu-
fertigen und mit dem Hinweis zu verkünden, dass das
Gesetz durch Volksentscheid beschlossen worden ist.

IV.
Schlussbestimmungen

§ 30

Die Vorschriften des Landeswahlgesetzes über

das Wahlrecht §§ 1 und 2,

das Wählerverzeichnis und die Wahlscheine § 3,

die Bildung von Stimmbezirken § 15,

die Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter § 9
Abs. 1,

die Kreiswahlleiterinnen oder Kreiswahlleiter § 10 Abs. 1
und 2,

den Landeswahlausschuss § 9 Abs. 2 und 3,

die Kreiswahlausschüsse § 10 Abs. 3 und 4,

die Wahlvorstände § 11,

die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnis-
ses §§ 26, 28 bis 32,

die Nachwahl § 36,

die Wiederholungswahl § 37,

die Wahlehrenämter § 12

finden auf das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbe-
gehren und Volksentscheiden entsprechende Anwendung,
soweit sich nicht aus diesem Gesetz etwas anderes ergibt.
An die Stelle der nach dem Landeswahlgesetz zu bilden-
den Wahlkreise treten die kreisfreien Städte und Kreise.
Die Vorschriften des § 29 Abs. 6, § 31a und § 38 der Lan-
deswahlordnung finden auf die Eintragung bei Volksbe-
gehren und die Abstimmung bei Volksentscheiden ent-
sprechende Anwendung.

§ 31

(1) Die Kosten der Herstellung der Eintragungslisten
und ihrer Versendung an die Gemeindebehörden fallen
den Antragstellerinnen und Antragstellern zur Last.
Diese Kosten sind den Antragstellerinnen und Antrag-
stellern zu erstatten, wenn einem rechtswirksamen
Volksbegehren vom Landtag oder durch Volksentscheid
entsprochen worden ist.

(2) Für die übrigen Kosten des Eintragungsverfahrens
und die Kosten des Abstimmungsverfahrens gelten die
Vorschriften des § 40 Landeswahlgesetz entsprechend.

§ 32

Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage dieses
Gesetzes erhoben werden, dürfen nur für die Durchfüh-
rung der jeweiligen Volksinitiative, des jeweiligen Volks-
begehrens oder des jeweiligen Volksentscheides verarbei-
tet werden. Werden sie für das Verfahren nicht mehr
benötigt, sind sie zu vernichten.

§ 33

Das Innenministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss
des Landtags und im Einvernehmen mit der Staatskanz-
lei Einzelheiten des Verfahrens nach diesem Gesetz zu
regeln, insbesondere 

1. zu Form und Inhalt der Unterschriftsbögen für eine
Volksinitiative,
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2. zu Form und Inhalt des Antrags auf Zulassung der
Listenauslegung sowie der Eintragungs- und Nach-
tragslisten und des Eintragungsscheins für ein Volks-
begehren,

3. zur Versagung der Entgegennahme von Eintragungs-
listen, der Zulassung zur Eintragung oder der Ertei-
lung eines Eintragungsscheins sowie zu Eintragungs-
stellen und -zeiten für ein Volksbegehren und

4. hinsichtlich des Volksentscheids zur Bekanntmachung
des Abstimmungstages durch die Gemeinden, zur
Abstimmung, zur Feststellung und Anfechtung des
Abstimmungsergebnisses sowie zur Wiederholung der
Abstimmung.

§ 34

Über die Auswirkungen dieses Gesetzes berichtet die
Landesregierung dem Landtag bis zum 31. Dezember
2009. 

§ 35

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.*

* Das In-Kraft-Treten bezieht sich auf das Gesetz über das Verfahren bei
Volksbegehren und Volksentscheid vom 3. August 1951 (GV. NRW. S. 103/
GS. NRW. S. 100).

– GV. NRW. 2004 S. 542

1111
Verordnung 

zur Durchführung des Gesetzes 
über das Verfahren bei Volksinitiative, 

Volksbegehren 
und Volksentscheid (DVO VIVBVEG)

Vom 5. Oktober 2004

Aufgrund des § 33 des Gesetzes über das Verfahren bei
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid
(VIVBVEG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.
April 2002 (GV. NRW. S. 130), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. Juli 2004 (GV. NRW. S. 408), wird im Ein-
vernehmen mit dem Hauptausschuss des Landtags und
im Einvernehmen mit der Staatskanzlei verordnet:

I.
Volksinitiative

§ 1 

Antrag

(1) Der Antrag auf Behandlung einer Volksinitiative
muss den Mustern der Anlagen 1a (Antrag) und 1b (Sam-
melunterschriftsbogen) entsprechen. Die Bögen nach den
Anlagen 1a und 1b müssen durch Heftung miteinander
fest verbunden sein. Es ist zulässig, mehrere Bögen nach
Anlage 1b mit dem oder den Bögen nach Anlage 1a zu
verbinden. 

(2) Stimmberechtigte, die des Schreibens oder Lesens
unkundig sind oder durch körperliches Gebrechen an der
Eintragung auf dem Sammelunterschriftsbogen gehin-
dert sind, können sich zur Eintragung der Hilfe einer
anderen Person bedienen. Dazu ist ein Einzelunter-
schriftsbogen nach dem Muster der Anlage 1c zu verwen-
den. Dieser muss mit dem Antrag nach Anlage 1a durch
Heftung fest verbunden sein. 

(3) Bei einer Volksinitiative, die einen Gesetzentwurf
zum Gegenstand hat, der zu einer wesentlichen Belas-
tung der davon betroffenen Gemeinden oder Gemeinde-
verbände führen würde, muss in dem Gesetzentwurf kein
finanzieller Ausgleich nach Artikel 78 Abs. 3 Satz 2 und
3 der Landesverfassung geschaffen werden; § 1 Abs. 3
Nr. 1 Buchstabe b des Gesetzes (Angabe der voraussicht-
lich entstehenden Kosten) bleibt unberührt.

(4) Die Sammelunterschriftsbögen nach Anlage 1b
dürfen nur unterzeichnungswilligen Stimmberechtigten

im Beisein der mit der Unterschriftssammlung betrauten
Personen (Berechtigte) zum Zwecke der Unterzeichnung
ausgehändigt werden und sind von den Berechtigten
nach jeder Unterzeichnung wieder an sich zu nehmen.
Den Stimmberechtigten darf nur die zur Unterzeichnung
vorgesehene laufende Liste (Vorderseite oder Rückseite
des Sammelunterschriftsbogens) vorgelegt werden. Es ist
sicherzustellen, dass Unbefugte nicht Einsicht in die
Sammelunterschriftsbögen nehmen können. Aus den
Sammelunterschriftsbögen dürfen keine Aufzeichnungen
zugelassen werden. Eine Versendung der Sammelunter-
schriftsbögen zur Unterzeichnung an Stimmberechtigte
ist unzulässig. 

(5) Auf jedem Sammelunterschriftsbogen sollen mög-
lichst nur Stimmberechtigte aus einer Gemeinde Eintra-
gungen vornehmen und unterzeichnen. Bei Organisation
und Durchführung der Unterschriftensammlung sind
Vorkehrungen zu treffen, dass Personen sich nicht mehr-
fach in die Sammelunterschriftsbögen eintragen. Von den
zur Sammlung der Unterschriften Berechtigten ist fort-
laufend nachzuprüfen, ob dennoch Mehrfacheintragun-
gen vorgenommen wurden. Bei erfolgten Mehrfachein-
tragungen haben sie alle Eintragungen und Unterschrif-
ten der betroffenen Personen unverzüglich zu streichen.

(6) Es ist Sache derjenigen, die die Volksinitiative ver-
folgen, den Gemeinden die Sammelunterschriftsbögen
nach Anlage 1b zur Bestätigung vorzulegen. Dies gilt
auch, wenn sich auf den Sammelunterschriftsbögen Per-
sonen aus verschiedenen Gemeinden eingetragen haben.

II.
Volksbegehren

§ 2 

Antrag auf Zulassung der Listenauslegung

(1) Der Antrag auf Zulassung der Listenauslegung
muss den Mustern der Anlagen 2a, 2b und 2c entspre-
chen. 

(2) § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 (bezogen auf Anlage 2a und
2b), Abs. 2 (bezogen auf Anlage 2a und 2c), Abs. 3 (bezo-
gen auf § 8 Satz 1 des Gesetzes), Abs. 4 und 5 (jeweils
bezogen auf Anlage 2b) gilt entsprechend.

§ 3 

Wählerverzeichnis

(1) Den Stichtag für die Aufstellung des Wählerver-
zeichnisses, den letzten Tag für die Bekanntmachung ent-
sprechend § 12 Nr. 1, 2 und 3 (Eintragungsschein) der
Landeswahlordnung sowie den Zeitraum für die Ein-
sichtnahme in das Wählerverzeichnis bestimmt das
Innenministerium. Das Wählerverzeichnis ist spätestens
am Tage vor Beginn der Eintragungsfrist, jedoch nicht
früher als am dritten Tage davor, abzuschließen.

(2) In das Wählerverzeichnis sind bei der Aufstellung
alle Wahlberechtigten und die Personen einzutragen, die
bis zum letzten Tag der Eintragungsfrist das achtzehnte
Lebensjahr vollenden werden, sowie die Personen, die bis
zum letzten Tag der Eintragungsfrist ihre Wohnung in
Nordrhein-Westfalen seit mindestens drei Monaten
haben werden. Bis zum Ablauf der Eintragungsfrist sind
Personen im Wählerverzeichnis zu streichen, die das
Stimmrecht verloren haben. Wer innerhalb des Landes
fortzieht, ist im Wählerverzeichnis nicht zu streichen. Bei
Wohnungswechseln innerhalb des Landes sind die
Betroffenen nicht in das Wählerverzeichnis der Zuzugs-
gemeinde einzutragen. 

(3) Im Übrigen sind nach Beginn der Frist zur Ein-
sichtnahme in das Wählerverzeichnis bis zum Ablauf der
Eintragungsfrist für das Volksbegehren die Eintragung
oder Streichung von Personen oder die Vornahme sonsti-
ger Änderungen nur zulässig

a) aufgrund eines rechtzeitigen Einspruchs bezüglich der
Eintragungen im Wählerverzeichnis,

b) zur Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten oder

c) im Hinblick auf Vermerke nach § 6 Abs. 1 Satz 2 zu
Eintragungsscheinen, die für im Wählerverzeichnis
eingetragene Stimmberechtigte ausgestellt werden.
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§ 4 

Eintragungsstellen, Auslegungszeiten

(1) Die Eintragungslisten sind in der Zeit von Montag
bis Freitag, davon an einem Tag bis mindestens 18 Uhr,
auszulegen. Sie können auch an Samstagen ausgelegt
werden. Die Auslegung an Sonntagen bestimmt sich nach
§ 12 Abs. 5 des Gesetzes. Eine Auslegung an Feiertagen,
die auf einen Werktag fallen, findet nicht statt. In Ein-
richtungen im Sinne des Abschnitts V der Landeswahl-
ordnung sind Eintragungslisten nicht auszulegen.

(2) Während der Auslegungszeiten hat jedermann zur
Eintragungsstelle Zutritt; die jederzeitige Eintragung
darf nicht behindert werden.

(3) Die Gemeinden haben die von ihnen gemäß dem
Gesetz festgelegten Eintragungsstellen und Auslegungs-
zeiten vor Beginn der Eintragungsfrist ortsüblich
bekannt zu machen. Den letzten Tag für diese Bekannt-
machung bestimmt das Innenministerium. Änderungen
der Eintragungsstellen und Auslegungszeiten während
der Eintragungsfrist sind zulässig, wenn sie unverzüglich
öffentlich bekannt gemacht werden; dafür genügt eine
Bekanntmachung durch Aushang oder Plakatanschlag an
möglichst vielen dem Verkehr zugänglichen Stellen
innerhalb der Gemeinde.

(4) Alle im Wählerverzeichnis eingetragenen und nicht
gestrichenen Stimmberechtigten können sich in der
Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis sie eingetragen
sind, auch nach einem Wohnungswechsel innerhalb des
Landes in die Eintragungsliste eintragen.

§ 5 

Eintragungslisten

(1) Die Antragstellerinnen und Antragsteller haben die
Eintragungs- und Nachtragslisten in genügender Anzahl
rechtzeitig an die Gemeinden zu übersenden. Die Eintra-
gungs- und Nachtragslisten müssen den Mustern der
Anlagen 3a, 3b, 4a und 4b entsprechen und sollen mit
laufenden Nummern versehen sein.

(2) Die für die kreisangehörigen Gemeinden bestimm-
ten Eintragungs- und Nachtragslisten können dem Kreis
zur Weiterleitung an die kreisangehörigen Gemeinden
zugesandt werden; die gesetzliche Frist von vier Wochen
gilt in diesem Falle als gewahrt, wenn die Listen zwei
Tage vor Ablauf der Frist beim Kreis eingegangen sind.

(3) Die Vertrauensperson kann den einzelnen Gemein-
den gegenüber bei oder nach Übersendung der Eintra-
gungslisten Beauftragte bezeichnen, die zu dem aus der
Listenversendung mit den Gemeinden entstehenden
Geschäftsverkehr berechtigt sind.

(4) Die Gemeinden haben den Einsendern den Eingang
der Eintragungs- und Nachtragslisten schriftlich zu
bestätigen und hierbei mitzuteilen, wo und wann die Lis-
ten zur Eintragung ausliegen.

§ 6 

Eintragungsschein, Eintragungsscheinverzeichnis

(1) Der Eintragungsschein muss den Mustern der
Anlagen 5a und 5b entsprechen. Haben Stimmberech-
tigte einen Eintragungsschein erhalten, wird in das Wäh-
lerverzeichnis, sofern sie darin nach § 3 eingetragen sind,
in der entsprechenden Spalte für den Vermerk über die
Stimmabgabe „Eintragungsschein“ oder „E“ eingetra-
gen.

(2) Eintragungsscheine sind bei der Gemeinde zu
beantragen, in der die Antragstellerinnen und Antrag-
steller in das Wählerverzeichnis eingetragen worden
sind; dies gilt auch bei Wohnungswechseln innerhalb des
Landes. Stimmberechtigte, die nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten auf Antrag entspre-
chend § 3 Abs. 4 Satz 2 des Landeswahlgesetzes einen
Eintragungsschein von der Gemeinde, in deren Wähler-
verzeichnis sie hätten eingetragen werden müssen.
Stimmberechtigte, die erst nach Ablauf der Einspruchs-
frist nach Nordrhein-Westfalen zurückkehren und dort
gemäß § 1 Satz 2 des Landeswahlgesetzes wahlberechtigt
sind, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein von
der Gemeinde, in der sie bei der Antragstellung ihre Woh-
nung haben.

(3) Über die von der Gemeinde ausgestellten Eintra-
gungsscheine ist ein Eintragungsscheinverzeichnis zu
führen, das mit Ablauf der siebten Woche der Eintra-
gungsfrist abzuschließen ist. In diesem Verzeichnis ist
gesondert zu vermerken, wenn die Gemeinde Eintra-
gungsscheine nach Absatz 2 Satz 2 oder für Personen
ausgestellt hat, die früher in Nordrhein-Westfalen zum
Landtag wahlberechtigt waren und dorthin zurückge-
kehrt sind, sofern sie in Nordrhein-Westfalen nicht in ein
Wählerverzeichnis für das Volksbegehren einzutragen
waren.

§ 7 

Abschluss 
der Eintragungslisten und Eintragungsscheine, 

Übersendung 
an die Landeswahlleiterin oder den Landeswahlleiter, 

Schnellmeldungen

(1) Nach Ablauf der Eintragungsfrist und nach Ablauf
einer etwaigen Nachfrist beurkundet die Gemeinde hin-
ter der letzten Eintragung, dass die Eingetragenen am
Eintragungstag stimmberechtigt waren. Sie gibt in den
Eintragungslisten und etwaigen Nachtragslisten ferner
die Zahl der gültigen Eintragungen an. In den ihr zuge-
gangenen Eintragungsscheinen gibt sie an, dass die oder
der Eingetragene am Eintragungstag stimmberechtigt
war und ob die Eintragung gültig ist.

(2) Nachträge zur Eintragungsliste sind spätestens am
zwanzigsten Tag nach Ablauf der Eintragungsfrist gemäß
Absatz 1 abzuschließen.

(3) Die abgeschlossenen Eintragungs- und Nachtrags-
listen sowie Eintragungsscheine sind der Landeswahllei-
terin oder dem Landeswahlleiter unverzüglich auf dem
Dienstweg zu übersenden. Bei der Übersendung sind
zusätzlich Angaben zu machen über

a) die Gesamtzahl der bis zum Ablauf der Eintragungs-
frist Eintragungsberechtigten auf der Grundlage des
Wählerverzeichnisses nach dem bei Ablauf der Frist
gegebenen Stand unter Hinzurechnung der Eintra-
gungsscheine im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 2,

b) die Gesamtzahl der gültigen Eintragungen in Eintra-
gungslisten und in Eintragungsscheinen im Sinne des
§ 6 Abs. 3 Satz 2,

c) die Stückzahlen und laufenden Listennummern der
seitens der Antragstellerinnen und Antragsteller der
Gemeinde insgesamt übersandten Eintragungslisten,

d) die Stückzahlen und laufenden Listennummern der
Eintragungslisten, in denen Eintragungen enthalten
sind und

e) die Stückzahlen der Eintragungsscheine im Sinne des
§ 6 Abs. 3 Satz 2.

Satz 2 gilt für die Übersendung von Nachtragslisten
entsprechend. Die Kreise legen die Eintragungs- und
Nachtragslisten sowie Eintragungsscheine der kreisange-
hörigen Gemeinden mit den Angaben nach Satz 2
geschlossen der Bezirksregierung vor. Die Bezirksregie-
rung legt die Eintragungs- und Nachtragslisten sowie
Eintragungsscheine der Gemeinden des Regierungsbe-
zirks mit den Angaben nach Satz 2 geschlossen der Lan-
deswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter vor und teilt
dabei die Zahl der für gültig erklärten Eintragungen je
Kreis und kreisfreie Stadt mit.

(4) Nach Ablauf der Eintragungsfrist und einer etwai-
gen Nachfrist haben die Kreise und kreisfreien Städte der
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter unmit-
telbar bis zu dem vom Innenministerium jeweils
bestimmten Zeitpunkt die vorläufigen Gesamtzahlen der
Eintragungsberechtigten und der gültigen Eintragungen
gemäß Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a und b mitzuteilen
(Schnellmeldungen).

§ 8 

Feststellung 
der Zahl der gültigen Eintragungen

Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter
bereitet die vom Landeswahlausschuss zu treffende Fest-
stellung der Gesamtsumme der gültigen Eintragungen
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vor. Nach Feststellung des Abstimmungsergebnisses
durch den Landeswahlausschuss legt die Landeswahllei-
terin oder der Landeswahlleiter das Gesamtergebnis mit
ihrer bzw. seiner Stellungnahme zur Rechtswirksamkeit
des Volksbegehrens dem Innenministerium zur Weiterlei-
tung an die Landesregierung vor.

III.
Volksentscheid

§ 9 

Mitteilung 
der Unterbreitung an den Landtag

Das Innenministerium teilt der Vertrauensperson und
nachrichtlich der stellvertretenden Vertrauensperson den
Zeitpunkt des Eingangs der Unterbreitung des Volksbe-
gehrens beim Landtag gegen Zustellung mit.

§ 10 

Unterrichtung über die 
Entscheidung des Landtags, Beschwerde

(1) Die Mitteilung des Innenministeriums über die
Entscheidung der Landesregierung, ob dem Volksbegeh-
ren entsprochen ist, an die Vertrauensperson und nach-
richtlich an die stellvertretende Vertrauensperson erfolgt
im Wege der Zustellung.

(2) Das Innenministerium teilt die Einlegung der
Beschwerde gegen eine Entscheidung, dass dem Volksbe-
gehren entsprochen ist, der Landesregierung mit und
übersendet die Beschwerdeschrift dem Verfassungsge-
richtshof für das Land Nordrhein-Westfalen.

§ 11 

Bekanntmachung des Abstimmungstages

(1) Die Gemeinden haben die Veröffentlichung der
Landesregierung über den Abstimmungstag unverzüg-
lich ortsüblich bekannt zu machen.

(2) Die Veröffentlichung der Landesregierung ist
außerdem in und vor den Amtsräumen, in denen das
Stimmverzeichnis zur Einsichtnahme ausgelegt wird,
sowie in und vor den Räumen, in denen die Abstimmung
stattfindet, auszuhängen.

§ 12 

Abstimmung

(1) Für die Stimmabgabe erhält jeder Stimmberech-
tigte einen Stimmzettel. Falls mehrere Fragen zur Ent-
scheidung gestellt sind, erhält jeder Stimmberechtigte
für jede Frage einen Stimmzettel. Die Stimmberechtigten
machen ihren Willen dadurch kenntlich, dass sie hinter
das auf dem Stimmzettel vorgedruckte „Ja“ oder „Nein“
ein Kreuz setzen. Dann falten sie den Stimmzettel in der
Weise, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und
werfen ihn in die Abstimmungsurne.

(2) Bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses
liest die Abstimmungsvorsteherin oder der Abstimmungs-
vorsteher nach Entfaltung der Stimmzettel die Antwort
auf die gestellte Frage vor, indem sie oder er sich zugleich
über die Gültigkeit der Stimmzettel hinsichtlich der ein-
zelnen Fragen äußert und erforderlichenfalls eine Be-
schlussfassung des Abstimmungsvorstandes herbeiführt.

§ 13 

Feststellung des Abstimmungsergebnisses

Die Kreisabstimmungsleiterinnen oder Kreisabstim-
mungsleiter übermitteln das von den Kreisabstimmungs-
ausschüssen nach Anweisung der Landesabstimmungs-
leiterin oder des Landesabstimmungsleiters in den Krei-
sen und kreisfreien Städten festgestellte Ergebnis unter
Angabe der Zahl der gültigen Stimmzettel je Kreis und
kreisfreie Stadt. Die Landesabstimmungsleiterin oder
der Landesabstimmungsleiter bereitet die Feststellung
des Abstimmungsergebnisses durch den Landeswahlaus-
schuss als Landesabstimmungsausschuss vor und über-
sendet die Feststellung an das Innenministerium, das sie
der Landesregierung unterbreitet.

§ 14 

Wiederholung der Abstimmung

(1) Das Innenministerium kann auf Antrag des Kreis-
abstimmungsausschusses mit Zustimmung des Landes-
abstimmungsausschusses die Wiederholung der Abstim-
mung in einzelnen Stimmbezirken anordnen, wenn in
diesen die Abstimmung nicht ordnungsgemäß vorgenom-
men worden ist oder die Verhinderung der ordnungsge-
mäßen Abstimmung zweifelsfrei festgestellt ist.

(2) Die Anordnung des Innenministeriums unterliegt
im Prüfungsverfahren den Vorschriften des Gesetzes über
die Prüfung der Wahlen zum Landtag des Landes Nord-
rhein-Westfalen.

(3) Die Wiederholung der Abstimmung darf nicht spä-
ter als sechs Wochen nach der Hauptabstimmung statt-
finden.

(4) Bei der Wiederholung der Abstimmung wird über
denselben Antrag und aufgrund derselben Stimmver-
zeichnisse wie bei der Hauptabstimmung abgestimmt.

(5) Aufgrund der Wiederholungsabstimmung wird das
Abstimmungsergebnis für den Kreis oder die kreisfreie
Stadt neu, wie bei der Hauptabstimmung, ermittelt.

IV.
Schlussbestimmungen

§ 15 

Ersetzung von Bezeichnungen

(1) An die Stelle der Bezeichnungen, die das Landes-
wahlgesetz und die Landeswahlordnung für Wahlen vor-
sehen, treten für das Abstimmungsverfahren nachste-
hende Bezeichnungen:

Es werden ersetzt:

„Wahl zum Landtag“ durch „Abstimmung“

„Wahlrecht und Wahlberechtigung“ durch „Stimm-
recht und Stimmberechtigung“

„Wahlberechtigte und Wähler“ durch „Stimmberech-
tigte“

„Wahlschein und Wahltag“ durch „Stimmschein und
Abstimmungstag“

„Wählerverzeichnis“ durch „Stimmverzeichnis“ 

„Landes- und Kreiswahlausschüsse“ durch „Landes-
und Kreisabstimmungsausschüsse“

„Landes- und Kreiswahlleiterin“ und „Landes- und
Kreiswahlleiter“ durch „Landes- und Kreisabstimmungs-
leiterin“ und „Landes- und Kreisabstimmungsleiter“

„Wahlvorsteherin“ und „Wahlvorsteher“ durch „Abstim-
mungsvorsteherin“ und „Abstimmungsvorsteher“

„Landes- und Kreiswahlausschüsse“ durch „Landes-
und Kreisabstimmungsausschüsse“

„Wahlhandlung und Wahlergebnis“ durch „Abstim-
mungshandlung und Abstimmungsergebnis“

„Wahllokal, Wahlurne“ durch „Abstimmungslokal und
Abstimmungsurne“.

§ 16 

Vernichtung von Unterlagen

(1) Die Sammel- und Einzelunterschriftsbögen für
eine Volksinitiative sind im Falle einer rechtswirksam
zustande gekommenen Volksinitiative nach Ablauf eines
Monats seit der Veröffentlichung der Entscheidung des
Landtags gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zu ver-
nichten. Im Falle einer nicht rechtswirksam zustande
gekommenen Volksinitiative sind sie nach Ablauf eines
Monats seit dem Ablauf der in § 5 des Gesetzes genann-
ten Frist zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn und solange
die Unterschriftsbögen nach Kenntnis der Präsidentin
oder des Präsidenten des Landtags für die Strafverfol-
gungsbehörde zur Ermittlung einer Straftat oder für ein
schwebendes Gerichtsverfahren von Bedeutung sind. 

(2) Die Unterschriftsbögen für den Antrag auf Zulas-
sung der Listenauslegung, Eintragungs- und Nachtrags-
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listen, Eintragungsscheine, Wähler- und Eintragungs-
scheinverzeichnisse für ein Volksbegehren sind nach
Ablauf eines Monats seit dem Ablauf der in § 20 Abs. 2
Satz 1 des Gesetzes genannten Frist zu vernichten. Dies
gilt nicht, wenn und solange in Satz 1 genannte Unterla-
gen nach Kenntnis der Landeswahlleiterin oder des Lan-
deswahlleiters für die Strafverfolgungsbehörde zur
Ermittlung einer Straftat oder für ein schwebendes
Gerichtsverfahren von Bedeutung sind. In diesen Fällen
wird der Zeitpunkt der Vernichtung der Unterlagen von
der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter
bestimmt.

(3) Die Wähler- und Wahlscheinverzeichnisse sowie
Verzeichnisse entsprechend § 18 Abs. 8 Satz 2 und § 19
Abs. 1 der Landeswahlordnung für einen Volksentscheid
sind nach Ablauf von sechs Monaten seit dem Abstim-
mungstag zu vernichten. Dies gilt nicht, wenn und
solange in Satz 1 genannte Unterlagen nach Kenntnis der
Landeswahlleiterin oder des Landeswahlleiters für ein
schwebendes Prüfungsverfahren entsprechend dem
Wahlprüfungsgesetz, für ein schwebendes Gerichtsver-
fahren oder für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermitt-
lung einer Straftat von Bedeutung sind. In diesen Fällen
wird der Zeitpunkt der Vernichtung der Unterlagen von
der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter
bestimmt.

§ 17 

Bericht an den Landtag

Über die Auswirkungen dieser Verordnung berichtet
die Landesregierung dem Landtag bis zum Ablauf des
Jahres 2009.

§ 18 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt drei Monate nach dem in Arti-
kel 2 § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes
über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren
und Volksentscheid vom 21. Juli 2004 (GV. NRW. S. 408)
genannten Zeitpunkt in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Verfah-
ren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid vom 29. April 2002 (GV. NRW. S. 133) außer Kraft.

Düsseldorf, den 5. Oktober 2004

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Fritz  B e h r e n s
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